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598 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

-des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Einspruch des Bundesrates (359 der 
Beilagen) gegen den Gesetzesbeschluß . des 
Nationakates vom 28. Juni 1984 betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das IAKW -Finan
zierungsgesetz geändert wird (3. IAKW-Finan-

zierungsgesetz-Novelle) 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den gegen
ständlichen Einspruch des Bundesrates in seinen 
Sitzungen am 11. Oktober 1984 sowie am 9. April 
1985 in Verhandlung gezogen. An den Debatten 
beteiligten sich außer dem Berichterstatter für den 
Ausschuß Abgeordnetem Re ich t die Abgeord
neten Mag. Brigitte E der e r, S te i n bau e r, 
Dr. Michael G r a f f, Dkfm. Dr. K ei m el, Dr. 
Ve sei s k y, Dr. Er mac 0 r a, Dipl.-Ing. Dr. 
Z i t t m a y r, G r a b her - M e y e r, Dkfm. DDr. 
K ö n i g, B erg man n, Dr. S c h ü s sei, Dr. 
F e urs t ein, K' 0 p p e n s t ein e rund Dkfm. 
Dr. S t eid I sowie der Bundesminister für Finan
zen Dkfm. Dr. V ra n i t zk y. 

Im Zuge der Verhandlungen stellten die Abge
ordneten Dr. V e sei s k y und G r a b her -
M e y e r gemäß § 41 Abs. 8 im Zusammenhalt mit 
§ 77 Abs. 1 der Geschäftsordnung einen Abände
rungsantrag zu dem beeinspruchten Gesetzesbe
schluß, der auf folgende Umstände zurückgeht: 

Nach den Verhandlungen mit den arabischen 
Finanzierungspartnern des Konferenzzentrums ist 
Ende Oktober 1984 in einem damals paraphierten 
Anhang zum Syndikatsvertrag vom 7. Juni 1984 die 
ausschließlich österreichische Entscheidungsbefug
nis hinsichtlich des Konferenzgeschehens festgelegt 
worden. Demgemäß werden die Aufgaben der 
Konferenzpolitik, des Managements, der Vorberei
tung und Abhaltung von Konferenzen und anderen 
Veranstaltungen von der zu gründenden Österrei
chisches Konferenzzentrum Wien, Aktiengesell
schaft an die IAKW-AG übertragen. Die Richtli
nien für die Erfüllung dieser Aufgaben werden von 
der Bundesregierung vorgegeben. Der zwischen 

Mag. Brigitte Ederer 

Berichterstatter 

den beiden vorgenannten Rechtsträgern abzu-" 
schließende Vertrag umfaßt auch die Aufgaben der 
Erhaltung und Verwaltung des Konferenzzen
trums. Die im Anhang umschriebenen Angelegen
heiten sind in der im Syndikatsvertrag vorgesehe
nen Syndikatsversammlung nicht zu behandeln, 
weiters ist das vorgesehene Schiedsverfahren inso
fern nicht anzuwenden. 

Anläßlich eines weiteren Zusammentreffens mit 
den arabischen Vertragspartnern in Wien ist dieser 
Anhang zum Syndikatsvertrag am 26. März 1985 in 
Form eines Notariatsaktes unterfertigt worden. 
Weiters ist über die grundsätzlichen Bestimmungen 
des zwischen derÖsterreichisches Konferenzzen
trum Wien, Aktiengesellschaft und der IAKW -AG 
abzuschließenden Pachtvertrages Einvernehmen 
erzielt worden. Die Änderung der Zustänqigkeit 
für das Konferenzzentrum wird mit Wirksamkeit 
vom 1. Juli 1985 eintreten. 

Die im Abänderungsantrag vorgesehenen Ände
rungen zum Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 18. Juni 1984 sind somit auf Grund der mit 
den arabischen Partnern getroffenen Festlegungen 
erforderlich. 

Bei der Abstimmung wurde der ursprüngliche 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates in der Fassung 
des erwähnten Abänderungsantrages mit Stimmen
mehrheit angenommen. Im Sinne des § 77 Abs. 1 
der Geschäftsordnung liegt somit nunmehr ein 
neuer Gesetzesvorschlag vor, der wiederum dem 
Verfahren gemäß Art. 42 Bundes-Verfassungsge
setz zu unterziehen ist. 

Zum Berichterstatte:r für das Haus wurde Abge
ordnete Mag. Brigitte E der e r gewählt. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanz
und Budgetausschußsomit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem an g es chi 0 s sen e n 
G e set zen t w u r f die" verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1985 04 09 

Mühlbacher 

Obmann 
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2 598 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXX, mit 
dem das IAKW -Finanzierungsgesetz geändert 
wird (3. IAKW -Fmanzierungsgesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: , 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 27. April 1972 betreffend 
die Finanzierung des Internationalen Amtssitz- und 
KonferenzzentrUms Wien, BGB!. Nr. 150, in der 
Fassung BGB!. Nr. 315/1979 wird wie folgt geän
dert: 

1. Vor § 1 ist einzufügen: 

"A. Internationales Amtssitzzentrum" 

2. § 1 hat zu lauten: 

,,§ 1. (1) Der Bund hat die Planung, Errichtung, 
Erhaltung, Verwaltung und Finanzierung des als 
Bundesgebäude zu errichtenden Internationalen 
Amtssitzzentrums einer Aktiengesellschaft zu über
tragen. 

(2) Der Bund hat der Aktiengesellschaft gemäß 
Abs.l weiters die Finanzierung des Österreichi
schen Konferenzzentrums so weit zu übertragen, . 
als der Aktiengesellschaft aus der Planung, Errich
tung, Verwaltung und Finanzierung des Österrei
chischen Konferenzzentrums bis zum 30. Juni 1985 
Verpflichtungen entstehen. 

3. § 2 hat zu lauten: 

,,§ 2. (1) Der Bund hat d~r Aktiengesellschaft 
gemäß §1 die Kosten der in § 1 bezeichneten Auf
gaben in Jahresraten zu ersetzen, soweit diese 
Kosten nicht durch eigene Einnahmen abgedeckt 
werden können. 

(2) Der vom Bund höchstens zu .leistende 
gesamte Kostenersatz gemäß § 2 Abs. 1 und § 7 
beträgt in den Jahren 
1985 und 1986 je 600 Millionen Schilling, 
1987 bis 1989 je 650 Millionen Schilling und 
beginnend mit dem Jahr 
1990 je 700 Millionen Schilling. 

(3) Falls die in § 6 bezeichnete Aktiengesellschaft 
sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Aktiengesell
schaft gemäß § 1 im Sinne des § 6 Abs. 2 bedient, ist 
der Bund berechtigt, den Kostenersatz gemäß 

Abs. 2 insoweit auch direkt an diese Aktiengesell
schaft zu kisten. 

(4) Die Zuweisung des Kostenersatzes gemäß 
Abs. 2 an die Aktiengesellschaft gemäß § 1 und die 
Aktiengesellschaft gemäß § 6 erfolgt nach Maß- . 
gabe der dem Bundesminister für Finanzen zur 
Genehmigung vorzulegenden jährlichen Finanz
und Wirtschaftspläne. 

(5) Die Forderung der Aktiengesellschaft gemäß 
§ 1 Abs. 1 gegen den Bund auf Köstel1ersatz gemäß 
Abs. 1 ist höchstens mit jenem Betrag in die Jahres
abschlüsse der Aktiengesellschaft einzusetzen, der 
sich nach Abzug eigener Einnahmen von den 
Kosten der in § 1 Abs. 1 und 2 bezeichneten Aufga
ben ergibt." 

4. § 3 lit. cerster Absatz hat zu· lauten: 

"c) die Stadt Wien sich gegenüber dem Bund 
verpflichtet, zu den Kosten der Planung, 
Errichtung und Finanzierung im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 und 2 einen Beitrag von 35 vom 
Hundert zu leisten,". 

5. § 4 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 4. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, für die von der Aktiengesellschaft zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 1 und 2 im 
In- und Ausland durchzuführenden Kreditopera
tionen namens des Bundes Haftungen als Bürge 
und Zahler gemäß § 1357 ABGB oder in Form von 
Garantien zu übernehmen." 

6. § 4 Abs. 2 lit. a hat zu lauten: 

"a) der jeweils ausstehende Gesamtbetrag 
(Gegenwert)· der Haftungen 2 000 Millionen 
Schilling an Kapital und 1 500 Millionen 
Schilling an Zinsen und Kosten nicht über
steigt;". 

7. Der bisherige§ 5 erhält die Bezeichnung ,,§ 5 
. (1)"; ihm ist als § 5 Abs. 2 anzufügen: 

,,(2) Diese Befreiungen gelten auch, wenn die 
Aktiengesellschaft gemäß § 1 zur Erfüllung der 
Aufgaben der in § 6 bezeichneten Aktiengesell
schaften gemäß § 6 Abs. 2 tätig wird." 

8. Vor § 6 ist einzufügen: 

"B. Österreichisches Konferenzzentrum" 
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9. § 6 hat zu lauten: 

,,§ 6. (1) Der Bund hat mit 1. Juli 1985 die Pla
nung, Errichtung, Erhaltung, Verwaltung, den 
Betrieb sowie unter Bedachtnahme auf § 1 Abs. 2 
die Finanzierung des Österreichischen Konferenz
zentrums an eine gesonderte Aktiengesellschaft mit 
dem Firmenwortlaut Österreichisches Konferenz
zentrum Wien, Aktiengesellschaft zu übertragen. 

(2) Die Aktiengesellschaft ist berechtigt, sich zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach Abs. 1 der Aktien
gesellschaft gemäß § 1 zu bedienen." 

10. Nach § 6 sind die folgenden §§ 7 bis 15 anzu
fügen: 

,,§ 7. Der Bund hat der Aktiengesellschaft gemäß 
§ 6 Abs. 1 die Kosten der im § 6 Abs. L bezeichne
ten Aufgaben in Jahresraten nach Maßgabe des § 2 
zu ersetzen, soweit diese Kosten nicht durch eigene 
Einnahmen abgedeckt werden können. 

§ 8. Die Übertragung gemäß § 6 hat zur Voraus
setzung, daß 

a) die Höhe des Grundkapitals der Aktienge
sellschaft mit 3 000 Millionen Schilling 
bestimmt ist, 

b) von diesem Grundkapital der Bund 50 vom' 
Hundert und die Staaten Saudi-Arabien, 
Kuwait und Vereinigte Arabische Emirate als 
Vorzugsaktionäre zusammen 50 vom Hun
dert übernehmen, 

c) die Stadt Wien sich gegenüber dem Bund 
verpflichtet, zu den Kosten der Planung und 
Errichtung des Österreichischen Konferenz
zent.rums nach Maßgabe des Baufortschrittes 
einen Beitrag von 35 vom Hundert zu leisten. 

§ 9. Die Übertragung gemäß § 6 ist unbeschadet 
der Bestimmungen des § 8 lit. a und b zulässig, 
wenn. das Grundkapital der Aktiengesellschaft 
zunächst mit einer Million Schilling bestimmt ist 
und das Grundkapital zur Gänze vom Bund über
nommen wird. 

§ 10. (2) Der vom Bund zu übernehmende Anteil 
am Grundkapital der Aktiengesellschaft gemäß § 8 
lit. b wird, soweit nicht eine Einzahlung des Nenn
betrages erfolgt, durch Sacheinlage der Liegen
schaften gemäß § 11 samt darauf errichteten oder 
in Bau befindlichen Bauwerken eingebracht. 

(2) Die Prüfung der Richtigkeit und Vollständig
keit der bis 30. Juni 1985 aufgewendeten Kosten 
für Planung und Errichtung des Österreichischen 
Konferenzzentrums sowie die Bewertung der 
Grundstücke gemäß § 11 wird durch zwei Wirt
schaftsprüfer vorgenommen. Diese Prüfung gilt als 
Gründungsprüfung im Sinne der §§ 25 und 45 des 
Aktiengesetzes 1965, BGBI. Nr. 98, in der Fassung 
BGBI. Nr. 371/1972. 

§ 11. Der Bundesminister. für Finanzen ist 
ermächtigt, die im Teilungsplan des Ingenieurkon
sulenten für Vermessungswesen Dipl.-Ing. Dr. 
techno Erich Meixner vom 7. März 1984, 
GZ8204/84, als neues Grundstück Nr. 2478/26 
ausgewiesene Teilfläche der Grundstücke 
Nr.2474/11 und 2474/18 inneliegend in EZ 353, 
KG Kaisermühlen, im Ausmaß von 52 219 m2 als 
Sacheinlage des Bundes gemäß § 10 Abs. 1 in die 
Aktiengesellschaft gemäß. § 6 zu dem Gegenwert 
einzubringen, der sich nach Durchführung der 
Gründungsprüfung gemäß § 10 Abs. 2 ergibt. 

§ 12. (1) Die Bestellung und Abberufung der 
Mitglieder des Vorstandes der Aktiengesellschaft 
gemäß § 6 bedarf der Zustimmung der Bundesre
gIerung. 

(2) Der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft 
gemäß § 6 ist ermächtigt, den Vorstand dieser 
Gesellschaft anzuweisen, sich zur Erfüllung von 
Aufgaben dieser Gesellschaft der in § 1 genannten 
Aktiengesellschaft zu bedienen. 

(3) Die Bundesregierung ist ermächtigt, 'Richtli
nien für die Erfüllung der Aufgaben gemäß Abs. 2 
zu erlassen. 

§ 13. Der Bund garantiert den Vorzugsaktionä
ren gemäß § 8 lit. b die Bezahlung einer jährlichen 
Dividende von 6% auf die übernommenen und ein
gezahlten Vorzugsaktien. 

§ 14. (1) § 5 gilt sinngemäß für die in § 6 bezeich
nete Aktiengesellschaft. 

(2) Vorgänge im Sinne der §§ 2,6,7 und 10 gel
ten nicht als steuerbare Umsätze im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBI. Nr. 223. 

(3) Die Einbringung von Grundstücken gemäß 
§ 11 als Sacheinlage des Bundes in die Aktiengesell
schaft ist von der Grunderwerbsteuer und von den 
Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren befreit." 

11. Der bisherige § 6 erhält die Bezeichnung 
,,§ 15". 

Artikel II 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1985 In 

Kraft. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
hinsichtlich des § 1 Abs. 1 der Bundesminister für 
Bauten und Technik im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des § 12 
Abs. 1 und 3 die Bundesregierung, hinsichtlich der 
im § 14 Abs. 3 genannten Gerichts- und Justizver
waltungsgebühren der Bundesminister für Justiz im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finan
zen und hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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